
1

Informationen aus der Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft Nr. 57 / April 2007

Bau- und Umwelt-Zeitung
Abbruch Martin Birmann-Spital Elbisgraben: Sauberere Luft Mobilitätsmanagement Naturnahe Gartengestaltung Jubiläum: Schloss Wildenstein

Seite 2 Seite 3 Seite  5 Seite 6 Seite 8

PP 4410 Liestal

Von der ARA Birs profitieren alle
Das Abwasser der Bevölkerung  sowie der Indus-

trie und des Gewerbes des unteren Birstals fliesst 

ab Mai direkt in die ARA nach Birsfelden. Der 

57 Millionen Franken teure Ausbau der ARA Birs 

ist damit abgeschlossen.

Seit 2006 sind alle Baumaschinen auf der
Deponie Elbisgraben mit Partikelfiltern
ausgerüstet. Dies zum Schutz der Ge-
sundheit der Mitarbeiter und zur Reduk-
tion der Umweltbelastung. Das selbe gilt
für die Dieselflotte des Kantons.

An der diesjährigen NATUR Messe prä-
sentierte die Bau- und Umweltschutz-
direktion den Besuchern einen infor-
mativen Stand rund um die naturnahe
Gartengestaltung. Mit diesem Thema 
wurden die Vorteile und Schönheit eines
solchen Gartens näher herausgestrichen.

Um Verkehrsüberlastungen vorzubeugen,
soll die optimale Nutzung aller Mobili-
tätsformen erreicht werden. Jürg Bösch
erklärt in einem Interview mit der BUZ
den Begriff «Mobilitätsmanagement» und
in welchen Bereichen es angewendet wird.

Seit 10 Jahren besteht der Verein «Freun-
de von Schloss Wildenstein». Das Schloss
wurde vor 13 Jahren vom Kanton BL ge-
kauft. Aufgrund seiner kulturhistorischen
und ökologischen Bedeutung wurde es
vom Bund ausgezeichnet und vom Kan-
ton unter Schutz gestellt.

Die Liegenschaften des Martin Birmann-
Spitals sind veraltet und werden etappen-
weise umweltgerecht abgebrochen. Auf-
grund der Gebäudestruktur der Liegen-
schaften lohnt sich eine Renovation nicht.
Das noch brauchbare Mobiliar wurde in
ein Krankenhaus nach Rumänien gegeben. 

Das Abwasser des unteren Birstals fliesst
schon bald auf direktem Weg in die Ab-
wasserreinigungsanlage ARA Birs in Birs-
felden. Im Mai nimmt die für 57 Mil-
lionen Franken ausgebaute Anlage den
Vollbetrieb auf. 80’000 Einwohner von
Grellingen bis nach Muttenz  und den So-
lothurner Gemeinden Gempen, Dornach
und Hochwald sind dann an der neuen
ARA angeschlossen. Birsfelden als Stand-
ortgemeinde gehört jedoch nicht zum 
Einzugsgebiet. Mitte Jahr wird die ARA 
Birs 1 in Reinach stillgelegt. 

«Wir reinigen Abwasser, das einer
Menge von 150’000 Einwohnern ent-
spricht», betont Gerhard Koch, Projekt-
leiter des Amtes für Industrielle Betriebe
(AIB). Fast die Hälfte des gesamten Ab-
wassers stammt nämlich von Industrie und
Gewerbe im Einzugsgebiet. Denn an den
meisten Arbeitsplätzen wird Prozesswas-
ser gebraucht oder über die Toilettenan-
lagen Abwasser produziert. 

Die Kläranlagen des unteren Birstals
sind mittlerweile in die Jahre gekommen.
Die ARA Birs 1 in Reinach ist seit 1964,
die ARA Birs 2 in Birsfelden seit 1977 in
Betrieb. Die beiden alten Anlagen waren
masslos überlastet. Schon bei Trocken-
wetter zeigten sich Defizite. Die Reini-
gungsleistung war seit einiger Zeit unge-

Baustelle 2. Ausbauetappe, Blick auf eines der insgesamt 5 Biologiebecken, Erstellung der Stege.

nügend. So gelangten die im Urin ent-
halten Stickstoffe praktisch unbehandelt
in die Birs. «Damals war das Stand der
Technik», erklärt Koch. Dank der neuen
Becken für die biologische Behandlung
bleiben diese Stoffe zurück und entwei-
chen nunmehr als unschädlicher Luft-
stickstoff. Das bedingte allerdings gut drei
Mal so grosse Becken wie bisher. 

Bei Regenwetter kam ein weiteres Pro-
blem dazu. Die plötzlich anrauschenden
Wassermassen rissen den bei Trocken-
wetter in den Abwasserkanälen abgela-
gerten Dreck vergleichbar einer WC-Spü-
lung in einem Mal mit. Diesen ersten
Dreckstoss vermochte die ARA in Birs-
felden nicht aufzunehmen. Er landete
ebenfalls unbehandelt in der Birs. Erst seit
der Inbetriebnahme des neuen Misch-
wasserbeckens im Dezember 2005 ist die-
ses Manko beseitigt. Unterhalb Grellin-
gen läuft bei Trockenwetter dank des 
modernisierten Abwassernetzes keinerlei
Abwasser mehr in die Birs. «Das steigert
die Wasserqualität auch für Badende», 
erwähnt Koch einen weiteren positiven
Effekt der modernisierten Anlage. Neu-
erdings wird auch der Klärschlamm der
ARA Birs energetisch genutzt. Die neue
Anlage vergärt den Klärschlamm als Bio-
masse im neu erstellten Faulturm. «Da-

mit werden neu mehr als die Hälfte des
Energieinhaltes des Klärschlamms ge-
nutzt», sagt Koch. Das anfallende Biogas
ersetzt als Treibstoff 1’600 Liter Benzin
pro Tag. «Die Geruchsbelästigungen fal-
len mit der neuen Anlage zudem deutlich
geringer aus», verweist Koch auf das so
genannte Geruchsminderungskonzept.
Sämtliche Verfahrensstufen ausser der
biologischen Reinigung finden in ge-
schlossenen Gebäuden statt. Die  Abluft

Übersicht über den Nordteil der fast fertig gestellten Anlage (Sicht aus Ecke Muttenzerstrasse-Freulerweg,
Birsfelden).

wird über einen Biofilter geführt und bio-
logisch gereinigt. Auf eine Abdeckung der
Becken für die biologische Reinigung
kann das AIB verzichten, wie Geruchs-
messungen zeigten. «Wie das zu erwar-
ten war», ergänzt Gerhard Koch. Die Ge-
ruchsbelastung durch die Abluft ist sehr
gering; sie riecht nach feuchtem Wald-
boden. Mit dem Verzicht der Abdeckun-
gen konnten nicht nur dreieinhalb Milli-
onen Franken eingespart werden. Dem
Betrieb bleiben ausserdem unnötige Be-
hinderungen erspart. 

Die Aufrichte der «neuen» ARA Birs fand
im Mai 2006 nach Inbetriebnahme der
ersten Ausbauetappe statt. Unterdessen
ist auch die letzte Etappe baulich abge-
schlossen. «Das Erscheinungsbild der Ge-
bäude ändert sich nicht mehr», sagt Koch.
Bis zur Einweihung am 15. Juni 2007 wer-
den auch die Umgebungsarbeiten abge-
schlossen sein. 

Von den 82 Millionen Franken für den
Ausbau des Abwassernetzes im unteren
Birstal und der ARA Birs 2 entfielen 57
Millionen auf die ARA. Die gesamten In-
vestitionen werden vollumfänglich durch
die Abwassergebühren gedeckt. «Wir
brauchen keine Steuergelder», betont Ger-
hard Koch. Von der neuen Grossanlage
profitieren nebst den angeschlossenen 
Baselbieter und Solothurner Gemeinden
auch die Bevölkerung sowie Gewerbe und
Industrie im übrigen Kantonsgebiet. Denn
der günstige Preis für die Abwasserreini-
gung der ARA Birs wirkt sich positiv auf
die Abwasserrechnung im ganzen Basel-
biet aus. Über das Stickstoffelimina-
tionsprogramm kommt die ARA Birs 
zudem in den Genuss von rund vier Milli-
onen Franken Bundesgeldern. 

Ulrich Frei
Journalist BR

Geri Koch
Amt für Industrielle Betriebe

Meilensteine der Bauphasen
•  Januar 2004: Landrat spricht Kredit

von 82 Millionen Franken zu
•  25. Oktober 2004: Spatenstich für

die erste Bauetappe
•  Dezember 2005: Mischwasser-

becken geht in Betrieb (BUZ vom
April 2006)

•  17. Mai 2006: Richtfest 
•  15./16. Juni 2007: Einweihung und

Tag der offenen Türe der Anlage

Im Endausbau fassen die beiden er-
weiterten Becken insgesamt 42’000
Kubikmeter Abwasser. Damit wird die
ARA Birs das gesamte Abwasser der
80’000 Einwohner sowie der Industrie
und des Gewerbes aus dem unteren
Birstal aufnehmen können.
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Abbruch des Martin Birmann-Spitals in Liestal
Die Liegenschaften des Martin Birmann-Spitals auf 

dem Chrüzboden zwischen Rheinstrasse und Bahn-

damm SBB in Liestal sind veraltet. Sie werden 

etappenweise abgebrochen. Den Anfang machten 

drei 30- bis 50-jährige Pavillons. Der Abbruch er-

folgte nach neuesten technischen Erkenntnissen.

In den letzten Jahrzehnten waren Geria-
trie, Pathologie, HNO-Abteilung, Pflege-
fachschule und Personalräume in den 
Gebäuden des Martin Birmann-Spitals
einquartiert. Etappenweise sind sie in den
letzten Jahren ausgezogen. Der Abschluss
bildete im Mai 2006 das Kantonale Insti-
tut für Pathologie, das in das umgebaute
ehemalige Personalhaus des Kantonsspi-
tals Liestal zog. 

Das Hochbauamt kommt selten in die 
Lage, Gebäude aus dem kantonalen Lie-
genschaftsbestand abbrechen zu müssen.
Meist werden in die Jahre gekommene
Gebäude renoviert, saniert oder für neue
Nutzungen umgebaut. Nicht so im Fall
der Gebäude des Martin Birmann-Spitals:
Die Gebäudestruktur war für künftige Nut-
zungen ungünstig und wenig effizient. Es
blieb nur der Abbruch.

In der ersten Etappe wurden im Februar
und März drei Pavillons abgerissen. Vor-
an ging eine intensive jährige Vorberei-
tungsphase. Das Hochbauamt organisierte
bereits ganz zu Beginn der Planung eine
Begehung mit Mitarbeitern der techni-
schen Dienste KSL und KPD, verschie-
dener Umweltfachstellen und externen
Fachspezialisten, bei der spezielles Au-
genmerk auf problematische Baustoffe
(Asbest in verschiedenen Anwendungs-
formen wie Bodenbelägen, Dach- und
Wandverkleidungen, Rohrleitungen, PCB-
haltige Farbanstriche auf Bodenbelägen
etc.) gerichtet wurde. Zudem konnten an
der Begehung diejenigen Fraktionen be-
zeichnet werden, bei denen eine getrenn-
te Erfassung die Verwertungsmöglich-
keiten verbessert und so auch Kostenein-
sparungen bringt. Die Berücksichtigung
der Ergebnisse der Begehung in der Aus-
schreibung schaffte für alle offerierenden

Firmen klare Rahmenbedingungen und
stellte sicher, dass bei der Vergabe nicht
Kosteneinsparungen zu Lasten der Um-
welt den Ausschlag gaben. Für das noch
brauchbare Mobiliar wie elektrische Kran-
kenbetten, Sitzgruppen, Kleiderschränke,
Tische, Stühle und ein intaktes Klavier
wurde rechtzeitig ein Abnehmer, ein Kran-
kenhaus in Rumänien, gefunden. Ange-
sichts des Alters der Gebäude konnten
nicht alle Gegenstände und Installationen
für eine Weiterverwendung angeboten
werden. 

Und so sieht ein umweltgerechter Ab-
bruch nach neuesten Erkenntnissen aus:
•  Asbesthaltige Leitungsisolationen wur-

den durch eine Fachfirma entsprechend
den arbeitshygienischen Vorschriften
der SUVA entfernt und als Sonderab-
fall fachgerecht entsorgt. Eine nach-
träglich durchgeführte Analyse auf As-
best bestätigt die saubere Arbeitsweise,
da durch die Abbruchaktivitäten keine
asbesthaltigen Partikel in die Umge-
bung gelangten. 

•  Asbesthaltige Eternitplatten wurden
nach den Vorschriften der SUVA sorg-
fältig demontiert und praktisch ohne
Bruch direkt in Mulden für die Abla-
gerung auf einer geeigneten Deponie
bereitgestellt.

•  Entladungslampen und deren Vor-
schaltgeräte sowie die unter der Lampe

angebrachten asbesthaltigen Isola-
tionsstreifen wurden ebenfalls fachge-
recht demontiert und als Sonderabfall
entsorgt.

•  Bauteile, welche sich gut demontieren
lassen (Ziegel, Elektrokabel, Metalle,
Fenster, Isolationen, Heizungen, etc.)
wurden separat ausgebaut und der Ver-
wertung oder Entsorgung zugeführt.

•  Der Rückbau der Tragkonstruktion er-
folgte mit speziellem Gerät möglichst
sortenrein, sodass nur wenig Mischab-
fälle zur nachträglichen Sortierung an-
fallen.

Der Abbruch der Liegenschaften auf dem
Gelände des Martin Birmann-Spitals hat
für das Amt für Umweltschutz und Ener-
gie wegweisenden Charakter und zeigt
auf, was heute bei Abbrucharbeiten Stand
der Technik ist. Damit wird der in ver-
schiedenen Kantonen bereits seit länge-
rem erreichte Standard auch für den 
Kanton Basel-Landschaft mehr und mehr
zum Normalfall und löst die umweltbe-
lastenden «Hau-Ruck-Abbrüche» ab.

Christian Brüderlin
Hochbauamt

Roland Blatter
Amt für Umweltschutz und Energie Der schwere Abbruchbagger zerlegt den Pavillon 4 in seine Einzelteile.

Abbruch des Dachbelags von Pavillon 3 durch eine spezialisierte Firma 
für separates Recycling.

Angesichts stetig komplexerer Vorschrif-
ten im Bauwesen sehen sich Bauherren
und Architekten bei der Ausarbeitung von
Baugesuchen mit zahlreichen Schwierig-
keiten konfrontiert. Das Bauinspektorat
kommt ihnen zu Hilfe, indem es ihnen je-
den Morgen eine telefonische und eine
persönliche Sprechstunde anbietet. Ausser-
dem können Bauherren und Architekten
mittels einer Einfachen Anfrage oder 
einem Gesuch um einen Vorentscheid
schon vor der Einreichung des Baugesu-
ches verbindliche Auskünfte der Baube-
willigungsbehörden erhalten und so das
Risiko eines negativen Baubescheids oder 
einer Verzögerung des Baubewilligungs-
verfahrens minimieren. 

Eine Einfache Anfrage stellt ein Ge-
such der Bauherrschaft um einen schrift-
lichen Bericht der Baubewilligungsbehörde
zu einzelnen Fragen öffentlichrechtlicher
Natur eines Bauvorhabens dar. Der Bericht
der Baubewilligungsbehörde ist in der 

Folge für diese verbindlich, nicht aber für
allfällige Einsprecher. Bindungswirkung
auch für Einsprechende kann die Bau-
herrschaft nur durch einen Vorentscheid
erwirken. Ein entsprechendes Gesuch wird
zusammen mit den notwendigen Unterla-
gen im Amtsblatt publiziert und auf der
Gemeinde aufgelegt, so dass sich Interes-
sierte dort informieren und anschliessend
ihre Rechte mittels Einsprache geltend ma-
chen können. Im Anschluss fällt die Bau-
bewilligungsbehörde einen verbindlichen
Vorentscheid, wodurch die Vorfragen fürs
folgende Baubewilligungsverfahren ver-
bindlich entschieden sind.

Trotz dieser Hilfestellungen entspre-
chen gut drei Viertel aller Baugesuche
nicht den Anforderungen und müssen
nachgebessert werden. Dies verursacht
nicht nur der Bauherrschaft, sondern auch
den Baubewilligungsbehörden Aufwand.
Das Verursacherprinzip gebietet, diesen
Aufwand auf die Bauherrschaft zu über-

wälzen, liegt es doch in ihrer Verantwor-
tung und in ihrem Interesse, sich ausrei-
chend zu informieren und ein korrektes
Baugesuch einzureichen. Die Baubewil-
ligungsbehörden weisen unvollständige
Gesuche zur Ergänzung oder Verbesse-
rung zurück. Sie können bei geringfügi-
gen Mängeln die Ergänzung oder Ver-
besserung innert angemessener Frist ver-
langen. Auf Gesuche, die nicht fristgemäss
ergänzt oder verbessert werden, treten sie
nicht ein. 

Bis anhin durften die Baubewilli-
gungsbehörden für den durch die Nach-
besserung entstandenen Aufwand maxi-
mal 360 Franken verrechnen. Dieser Be-
trag vermochte indes in den wenigsten
Fällen den effektiven Aufwand abzu-
gelten. Aus diesem Grund hat der Regie-
rungsrat beschlossen, per 1. März 2007
den Abgeltungssatz auf maximal 1’000
Franken zu erhöhen. Damit will er nicht
nur verstärkt dem Verursacherprinzip
Nachachtung verschaffen, sondern die
Bauherrschaften dazu anhalten, Bauge-
suche nur nach einer sorgfältigen Planung
einzureichen. Ausserdem sollen jene Bau-
herrschaften belohnt werden, welche sich
die Mühe einer sorgfältigen Baueingabe
machen. 

Baugesuche sind auf dem amtlichen
Formular mit allen für die Prüfung erfor-
derlichen Unterlagen bei der Baubewilli-

Korrekte Baugesuche werden belohnt
Der Regierungsrat hat per 1. März 2007 die 

Gebühren für Baugesuche verursachergerecht 

angepasst. Danach werden neu Bauherren 

und Architekten, die ihre Unterlagen korrekt 

einreichen, belohnt.

Der Beginn einer jeden Baustelle ist ein korrekt eingereichtes 
Baugesuch.

gungsbehörde einzureichen. Welchen 
Anforderungen diese Unterlagen zu ent-
sprechen haben, regelt der Regierungsrat
in der Verordnung zum Raumplanungs-
und Baugesetz. 

Roman Mayer
Leiter Bauinspektorat

Weitere Informationen und Details 
unter: www.bauinspektorat.bl.ch
oder Telefon 061 925 67 77.


